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§ 15 T-EK Kundigungs- und
Entlassungsschutz

T-EK - Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Der Kundigungs- und Entlassungsschutz beginnt grundsatzlich mit der Bekanntgabe, friihestens jedoch vier
Monate vor dem beabsichtigten Antritt der Teilzeitbeschaftigung, nicht jedoch vor der Geburt des Kindes. Er
dauert bis vier Wochen nach dem Ende der Teilzeitbeschaftigung, langstens jedoch bis vier Wochen nach dem
Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes. § 9 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden. Die Bestimmungen Uber den
Kindigungs- und Entlassungsschutz gelten auch wahrend eines Verfahrens nach § 13.

2. (2)Dauert die Teilzeitbeschaftigung langer als bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes oder beginnt
sie nach dem Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes, so kann eine Kiindigung wegen einer beabsichtigten
oder tatsachlich in Anspruch genommenen Teilzeitbeschaftigung bei Gericht angefochten werden. 8 105 Abs. 5
ArbVG gilt sinngemal3. Der Dienstgeber hat auf ein schriftliches Verlangen des Dienstnehmers eine schriftliche
Begriindung der Kuindigung auszustellen. Der Dienstnehmer muss die schriftliche Begrindung bei sonstigem
Ausschluss des Rechts auf Ausstellung binnen funf Kalendertagen ab dem Zugang der Kuindigung verlangen. Der
Dienstgeber muss die schriftliche Begriindung binnen finf Kalendertagen ab dem Zugang des Verlangens
ausstellen. Der Umstand, dass eine schriftliche Begriindung nicht Gbermittelt wurde, ist fur die Rechtswirksamkeit
der Beendigung ohne Belang.

3. (3)Abweichend von den Abs. 1 und 2 kann eine Kuindigung rechtswirksam ausgesprochen werden, wenn vorher
die Zustimmung des Gerichtes eingeholt wurde. Das Gericht darf die Zustimmung zur Kiindigung nur erteilen,
wenn das Dienstverhdltnis wegen einer notwendigen Anderung in der Verwaltungsorganisation nicht ohne
Schaden flr den Dienstgeber weiter aufrechterhalten werden kann und der Dienstnehmer auch sonst nicht auf
einem anderen seiner bisherigen dienstrechtlichen Stellung vergleichbaren Arbeitsplatz verwendet werden kann.

4. (4)Wird wahrend der Teilzeitbeschaftigung ohne Zustimmung des Dienstgebers eine weitere Erwerbstatigkeit
aufgenommen, so kann der Dienstgeber binnen acht Wochen ab Kenntnis entgegen den Abs. 1 und 2 eine
Kindigung wegen dieser Erwerbstatigkeit aussprechen.

In Kraft seit 01.08.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-ek/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/t-ek/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/105
file:///

	§ 15 T-EK Kündigungs- und Entlassungsschutz
	T-EK - Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005, Tiroler


